
Besprechungen
Spür- un! Scharfsinn auftf und entdeckt gerade in ıhnen die erstaunlichsten un! erhel-
endsten Beziehungen. zreife eın beliebiges Beıispiel heraus: 131 heißt CS in der
Arbeit ber „Philosophische Ausdeutung entwicklungsphysiologischer Experimente“:„Wenn INa  - den Medullarplattenbezirk der eınen eıl herauspräpariert und CS gC-lıngt, ıh: isoliert weiterzuzüchten, taltet sıch auch9 bildet eben-
talls eın ohr Diıesmal Iso SANZ zewıß hne seıtliıchen Nachschub. Mıt dieser Mög-ıchkeit einer SAd1z selbständigen Entwicklung des AaUuUs dem Zusammenhang des (Gan-
ZCN herausgenommenen Keıimteıls haben WIr gleich außerordentlich Merk-
würdiıges VOTL u1ls5. Es 111 fast dem Philosophen noch wenıger einleuchten als jenemechanıistische Ausdeutung.“ Aus diesem philosophischen „Argerniıs“ entfaltet ann
(D das eigentlıche Problem un se1ne naturphilosophische Deutung.Eıne kleine Bemerkung ZU empirıschen Tatbestand: 138 wırd DSESAZT, daß
,  5 das befruchtete FEı cselber“ durch sinnreıche Versuche geteilt wurde, „daf{fß
jeder el eın Kernfragment enthält, und auch dann 1St Aaus jedem Bruchstück eın
SanNzer Embryo entstanden“. Hıer wırd ohl auf die be1 Spemann 17zıtıerten Versuche VONn Spemann, Frankhauser Bezug CNOMMCN. Man gewinnthıerbei den Eındruck, der auch 1n der Darstellungsweise Spemanns erweckt wird
(bes 18), als würde eın Stück des Kernes des ungefurchten Ei6es abgeschnürt („Kern-{ragment“) und siıch ann der abgeschnürte Zell-Teil mit dem Kernfragment wıeder
ZU Ganzen entwickeln, W as meıner Ansıcht nach völlig unmögliıch 1St. Es 1St viel-
mehr S da{fß sıch der Kern als SaNzZCIF iın einer der abgeschnürten Zellhäilfen befin-
det, sıch dort zweımal vermehrt vgl Spemann 956 Abb und 15) un: VO  3 den

Kernen eıner über die Plasmabrücke der Abschnürung 1n die kernlose Häiälfte W all-
dert un: die (Gsanzrestitution ermöglicht. Der Ausgangspunkt jeglicher EntwicklungiSt immer eine Zell-Ganzheit. Man könnte meınen, dafß sıch 1er eine exper1-mentelle Nebensächlichkeit handelt. In Wirklichkeit 1st die Sache bedeutungsvoll £üir
die naturphilosophische Interpretation der Embryogenese und ihrer beiden
Grundakte: der sich selbst-auszeugenden Verdoppelung ın der fälschlich genNaNnNtLENZell-Teilung un dem die verdoppelten Zellen einıgenden und damıt un: darın difte-
renzıerenden Unijonsakt (vgl Schol 35 11963 | Mıt diesem 1Nnwe1ıs sollen die
wirklich tundamentalen Einsıchten, die uns &_ 1n tierdringenden Analysen des
Entwicklungsprozesses geschenkt hat, keineswegs geschmälert werden. Was S1Ee ber

Eıgengestaltungspotenz, den „inneren Leib“, das Akt-Potenzverhältnis un: seıine
Aufgliederung in der Embryogenese, das Wesen der Entelechie und vieles andere C=
Sagt hat, gehört bereits ZU unveräußerlichen Bestand der Philosophie des Organı-schen. Besonders der Entelechie-Begrift ist VO @s NEeUu durchdacht un definiert
worden: »  1€ Tätigkeit der Entelechie beziehrt sich nıcht aut die enkende Sıstierunzg
und Freilassung ırgendwelcher ‚Potentialdifterenzen‘, ıcht aut die Ordnung irgend-
welcher un: für sıch ablautender Reiz-Reaktionszusammenhänge, Ww1e Driesch
meınte, sondern sS1e bezieht sich jedenfalls prıimär die 10nal richtige
Aktualisierung der Einzelgestaltungspotenzen 4 US dem (GGesamtpotenzs A BL heraus
Das ausschlaggebend Wesentliche iSt, da{fß der Entelechie eın Gesamtpotenzschatz
gegenübergestellt werden mudfß, dessen schrıittweiser Aktualisierung S1e sich eta-
tıgt Der springende Punkt ist; da WIr (mindestens) WwEe1 potentielle Größen der
W1e INa  } soll, VO  3 intensıiver, seinsmäßig vorphysischer Mannigfaltigkeıit
Artung 1n das biologische Geschehen, speziell ın das Entwicklungsgeschehen einfüh-
ren mussen: die regional richtig aktualisıerende Entelechie einerse1ts, den vorgegebe-
1en Gesamtpotenzenschatz der samenhaften inneren Leib andererseıits, der in seinen
Gliedpotenzen stufen- un schrittweise aktualisiert wiırd, seinerse1ıts die außere
Urganısatıon aut Grund der Anlagenbildung eisten“ (147

Nur noch kurz erwähnen kann ich die Arbeiten 720 lın stammesgeschichtlichen Pro-
blematik 80—304) un die ım eıl zusammengefaßten Arbeiten ber Raum, Zeıt
und Kosmos —_84) Mırt Spannung un: Dankbarkeit WIr den bschlie-
Benden Band Haas Sal

Kunze, Otto (Hrsg.), Wirtschaftliche Mitbestimmung ım Meınungsstreit.bearbeitet VO Christmann, eingeleitet VO' tto Kunze. SI S (404 S.))
Köln 1964, Bund-Verlag. Do umentatıon, bearbeıtet VO:  w Alfred Christ-
MANN und Gerhard Leminsky. RO (664 5 eb 1964 Zusammen 64.80
Dafß die Arbeitnehmerschaft berechtigt ist, ber die iıhr eigenes Wohlergehen
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mittelbar berührenden Angelegénheiten des Betriebslebens mitzubestimmen (SOg. CI -
sonelle und soz1ale Miıtbestimmung), 1sSt heute nıcht 1Ur in der kathol.: Sozijalle F,
sondern allgemeın anerkannt, INa  - kann n unbestritten. Dagegen ISt die Fragenach dem 505 wirtschaftlichen Mitbestimmungsrecht, SCHAUCI gesprochen die Frage,ob der Gesetzgeber befugt sel, eın Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer in WIrt-
schaftlichen Angelegenheiten oder, anders ausgedrückt, -bei den unternehmerischen
Entscheidungen einzuführen, auch heute noch lebhaft umstritten. Au die Tatsache,daß 1n der Bundesrepublik Deutschland se1it 1951 bzw. 1952 durch kte der Gesetz-
gebung für den Bereich der Montanındustrie eın 1emliıch weitgehendes, für den Ge-
samtbereich der Wıiırtschaft dem Namen „Betriebsverfassungsgesetz“ eın sehr
beschränktes wirtschaftliches Mitbestimmungsrecht verwiırklicht iSt, hat den Streıt
ıcht ZUuUr uhe kommen lassen. In katholischen reısen dreht dieser Streıit siıch 1n der
Hauptsache die Auslegung ein1ger Verlautbarungen Pa Pıus »< Mß SOWI1Ee der
einschlägigen Stelle der Enzyklıka „Mater magıstra“ (Z1 91—99); dıe Sachirageselbst wırd jedoch nıcht LUr in katholischen Kreısen, sondern allenthalben erortert.
Das einschlägige Schrifttum ISt unübersehbar geworden das Deutsche Industrie-Insti-
LUtL hat bıs nde 1954 schon 68/3, bıs nde 1961 ınsgesamt 9644 Tıtel registriert!),dafß nıemand mehr 1n der Lage 1st, den Stand der Diskussion überschauen. So
bedurfte umtassender Vorarbeiten, einen Überblick geben können, wI1e das
vorliegende Werk iıhn bietet. Wıe der Tıtel besagt, beschränkt sıch auf das heute

lein noch strıttıge wirtschaftliche Miıtbestimmungsrecht, l. die Teılnahme der
Arbeitnehmer der VO:  =} Repräsentanten der Arbeitnehmerschaft den unternehme-
rischen Entscheidungen.

Die schwierige Aufgabe, die hierzu 1mM Schrifttum vorliegenden Stellungnahmen 1n
eine sinnvolle Ordnung hineinzubringen und damit ugleich ıhren Sınngehalt un: iıhre

ragweıte verdeutlichen, wurde 1n der Weıse gelöst, da{fß iNa  - jeden Autor eiıner
VO  3 ünt „Meinungsgruppen“ zuordnete, die Stellungnahme selbst ber nach den
„Ordnungsebenen“ (Gesellschaftsordnung, Wirtschaftsordnung, innere Ordnung des
Unternehmens), denen S1e angehören, aufgliederte. Die tünf Meınungsgruppen sınd
Neoliberalismus, katholische Soziallehre, evangelische Sozıalethik, freiheitlicher SO-
zialısmus und Neomarxısmus. Im Textband WIFr'! zunächst jede dieser Meınungs-
STu PCIH charakterisiert: damıt 1St SOZUSASCNH der Hıntergrund gyegeben, VO:  i dem dıe
Ste lungnahmen sıch bheben un VvVon dem AauUuS$s alleiın s1e richtig verstehen un:
gewiıchten sind Unmittelbar daran schließt sich der sorgfältig gegliederte un: doch

Napp zusammentassende Bericht ber diıe 1mM Schrifttum vorfindlichen Stellungnah-
iInen VO Repräsentanten der Gruppe. In Band I1 (Dokumentatıon) sınd die Fund-
stellen austührlich abgedruckt; damit 1sSt der Leser 1n die Lage VErSELZtS sıch nach
Wunsch noch weıter informieren, VOTLr allem ber sıch vergewissern, daß die
Texte sorgfältig un unvoreingenommen interpretiert sind.

An dieser Stelle dürften VOr allem die beiıden „Meinungsgruppen“ katholische S50-
zıiallehre un evangelische Sozialethik iınteressieren.

Eın vollkommen zutreftende un: AausSsgewOgCNC Kennzeichnung der katholischen
Sozijallehre ware viel verlangt; das hier dargebotene Bild kommt ber dem
Wünschbaren immerhin recht ahe un!: rtüllt vollkommen seinen Zweck; damıit
eistet CS, Was INa  - billızerweise kann Da die Stellungnahmen VO  w} Ver-
tretern der katholischen Sozijallehre sowohl in der Auslegung der päpstlichen uße-
rungen als auch ZuUur Sache selbst nach en ‚Rıchtungen auseinandergehen un eın
wen1g schmeichelhaftes Bıld der katholischen Soziallehre entsteht, tällt nıcht den
Bearbeitern dieses Werkes ZuUuUr LASt; beweist ber chla end, Ww1e sehr die weıtver-

monolithischen lock gesicherter und al emeın anerkannter Erkenntnisse un
breitete Vorstellung ehlgeht, bei der katholischen Sozıjal ehre habe man 65 mIt einem

Alles, W 3as bıs heute 1n der innerkatholis Diskussion Meiınungen und deren Be-
gründung vorgetriragen worden iSt, wiırd N:  u un: 1n übersichtlicher Ordnung dem
Leser vorgeführt un!: austührlich bele

Ganz besonders wohlgelungen EeTrS eiınt der Teil „Wirtschaftliche Mitbestimmung
AUS der Sıcht der evangelischen Soziallehre“; 1er macht die innere Verbundenheit
des Bearbeiters siıch wohltuend bemerkbar. Für manche Katholiken mag C1 -
raschend se1nN, festzustellen, da{fß aut evangelischer Seıite viel rößere Übereinstim-
Mung der Meınungen herrscht als bei unls. Zum el erklärt S1 das daraus, da{fß die
Stellungnahmen der evangelischen utoren 1n der Hauptsache auf das „menschliche
Anliegen“ der Mitbestimmung eingehen, 1. dem arbeitenden Menschen seinem
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Arbeitsplatz möglichst vıel verantwortliche Entscheidungsfreiheit siıchern, Was

selbstverständlich auch für uns$ das zentrale Anlıegen ISE. Die unternehmerischen
Entscheidungen tallen der Natur der Sache nach 1m allgemeınen fern V © einzelnen
Arbeitsplatz; ıhnen kann der Arbeitnehmer daher im allgemeınen ıcht unmıiıttel-
bar 1n eigener Person, sondern 1Ur miıttelbar durch Repräsentanten teilhaben. Bıs
dahin un den damıt sich auftuenden Schwierigkeiten und daran anknüpfenden
Einwendungen stoßen dıe meısten evangelischen Stellungnahmen jedoch ıcht VOT.

Aut diese Weıse entsteht der nıcht Zanz zutreffende Eindruck, die evangelısche Sozial-
ethik se1l ebenso vorbehaltlos mitbestimmungsfreundlich, W 1€e der Neoliberalismus
uneingeschränkt mitbestimmungsfeindlich 1St, echte Teilhabe der Arbeitnehmer

den unternehmerischen Entscheidungen rundweg ablehnt. Dıie 1m Vergleich U:

katholischen Seıite oyrößere Übereinstimmung innerhal der evangelischen „Meınungs-
gruppe”“ hat Iso ıhren Grund eiınem eıl darın, da{ß in orößerer Breıte das behan-
delt wird, W as auf katholischer Seite stillschweigend als selbstverständlich unterstellt
wird, WOSCESCH das CNSCIC Thema, dem die Uneinigkeıit den katholischen
utoren sich entzündet, 1Ur eben berührt un mehr wohlwollend angedeutet als
kritisch vertieft wiırd.

Da{ß die neoliberale Meınungsgruppe die wirtschaftliche Mıtbestimmung rundweg
blehnt, ISt nıcht überraschend un wurde bereits erwähnt. Überraschend dagegen 1ST
die gespaltene Stellungnahme der Vertreter des freiheitlich-demokratischen Sozialis-
INUS, nıcht überraschend hinwiıederum dıe gleichtalls gespaltene Stellungnahme der
Neomarzxısten.

Wer sıch gründlıch un: zuverlässig ber Gang un heutigen Stand der Diskussıion
U das wirtschaftlıche Mitbestimmungsrecht unterrichten will, mu{fß diesem Wer
oreifen; ıhm Vergleichbares zibt 65 icht. Was ımmer VO  3 den verschiedensten
Stand unkten AUuUsS un den verschiedensten Gesichtspunkten für und dıe
WIrts aftliche Mitbestimmung gediußert worden ISt und vielleicht überhaupt geau-
Bert werden kann), findet mMan hier wohlgeordnet un einwandtrei wiedergegeben
beisammen. Na Nell-Breunıing S

O0 U3 > J- Evangıle et Labarum. Etude $L4Yr Pattitude d christianısme primiti}
devant les problemes de PEtat, de Ia ZUuUETITE el de Ia ozolence. SI RO (4'9S S: (e-
neve 1960, Labor Fıdes
Dıie 1n den beiden etzten Jahrzehnten geführten Diskussionen Wehrdienst

und Kriegsdienstverweigerung haben wenıgstens den eınen Nutzen geze1igt, da{ s1e
Arbeiten W 1E der vorliegenden haben. Auf das Zeugni1s der Schrift und

der kirchlichen Tradition pflegte INa  - sıch VO:  3 beıden Seıiten beruten. ber die
Frage WAar und 1St, ob dieses Zeugn1s wirklich eindeut1 ISE. ert. hatte sıch bereıts
durch ein1ıge Artikel („Dieu 1a Guerre ans la ologıe de Karl Barth“; „Etude
SUr pensee politıque de Tertullien“, „L’excommunicatıon des Militaires ans la
discıpline chretienne“) der Diskussion beteiligt. Nun legt seıne Gedanken ın
geschlossenem Zusammenhang dar. Dabei1 beschränkt sich auf den Zeıitraum der
trühen Kırche, ausdrücklicher Ausklammerung der apostolischen Zeıt bzw.
Bibel selbst. Hinsichtlich der Einstellung der frühen Christenheit den hier behan-
delten Themen o1ibt seIt langem W1€e einen „Consensus”, dessen Thesen
ert. folgendermafßen umschreibt (9 vgl auch Anhan 155— 152 La dogtrine

istor1que commune): Wenn s 1n der Frühzeit ber aupt Wehrdienstverweıigerer
ga AIl  - annn sıch 1Ur iıne unbeachtliche Mınorität gehandelt haben Dıe

Ü, als Ausdruck eınes plato-Ablehnung des Wehrdienstes trıtt dort, S1e sıch
ristlichen Elementen. Dıenıschen Angelismus auf, entstamm Iso nıcht genuın

Kriegsdienstverweigerung 1St Sache „intellektueller Kreıise“ SCWESCH. Dıe offizielle
Kıiırche hat sıch nıe mit ihnen iıdentifiziert. Wo aut seıten VO:' Christe ZuriI Ab-
ehnung des Wehrdienstes kam, WT der maßgebliche Grund die Vermeidung von

idololatrischen Akten, denen INa  > als Soldat teiıllnehmen mußte. Diese 1er Thesen
den gewissermaßen das Dispositionsschema der VOrLTrliegenden Studie. erf. bemüht

werden muß, miıt u Erfolg), nach-sıch darum und ZWaT, W1€e hier gleich
zuweısen, da diese Thesen historisch nhaItbar sind. Er hat siıch dazu gut in der
bestehenden Spezialliteratur umgesehen, wıe i1e Bibliographie (165—174 beweıist.
Vor allem weiß sıch miıt Cadoux ein1g, aut dessen Studien (The Early r1-
sti1an Attiıtude War [1919] und The Early hurch aAM the World 1925]) sich
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